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1. (MAnspruch auf Auslibung des Wahlrechtes vor einer Sonderwahlbehérde haben Wahlberechtigte, denen es aus
Alters-, Krankheits- oder dhnlichen Griinden oder aufgrund behérdlicher Einschrankungen ihrer
Bewegungsfreiheit im Interesse der Bekampfung einer Epidemie oder Pandemie am Wahltag nicht méglich ist, ihr
Wahlrecht im zustandigen Wahllokal auszutliben, sofern sie nicht nach 8 35 die Ausstellung einer Wahlkarte zum
Zweck der Ausibung des Wahlrechtes im Weg der Briefwahl beantragen.

2. (2)Der Antrag auf Austubung des Wahlrechtes vor einer Sonderwahlbehdrde ist spatestens am zweiten Tag vor
dem Wahltag, 14.00 Uhr, mandlich oder schriftlich beim Burgermeister zu stellen. Schriftliche Antrage kénnen
nach MaRgabe der vorhandenen technischen Méglichkeiten auch mit Telefax, elektronisch oder in jeder anderen
technisch moglichen Weise eingebracht werden. Beim mundlichen Antrag ist die Identitat durch einen amtlichen
Lichtbildausweis oder eine andere amtliche Urkunde glaubhaft zu machen. Beim schriftlich gestellten Antrag kann
die Identitat, sofern der Antrag im Fall einer elektronischen Einbringung nicht mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur versehen ist, auch auf andere Weise, insbesondere durch Angabe der Passnummer, der
Nummer des Personalausweises, durch Vorlage der Ablichtung eines amtlichen Lichtbildausweises oder einer
anderen amtlichen Urkunde glaubhaft gemacht werden. Die Stadt ist ermachtigt, die Passnummer oder die
Nummer des Personalausweises im Weg einer Passbehdrde und Lichtbildausweise oder andere Urkunden im
Weg der fur die Ausstellung dieser Dokumente zustandigen Behdrde zu Gberprifen. Sofern die technischen
Voraussetzungen gegeben sind, ist die Stadt auch ermachtigt, die Passnummer oder die Nummer des
Personalausweises anhand der zentralen Evidenz nach 8 22b des Passgesetzes 1992, BGBI. Nr. 839/1992, zuletzt
gedndert durch das Gesetz BGBI. | Nr. 123/2021, die Nummer des Fuhrerscheins anhand des Zentralen
FUhrerscheinregisters (§ 16 des Fuhrerscheingesetzes, BGBI. | Nr. 120/1997, zuletzt gedndert durch das Gesetz
BGBI. I Nr. 121/2022) selbststandig zu Uberprtfen. Eines Identitdtsnachweises bedarf es jedoch nicht, wenn der
Antragsteller im Fall eines mindlichen Antrags oder eines von ihm persénlich Uberbrachten schriftlichen Antrags
dem Burgermeister oder dem zustandigen Bediensteten der Stadt personlich bekannt ist. Im Antrag sind der
Grund nach Abs. 1 und der genaue Ort, an dem der Wahlberechtigte von der Sonderwahlbehdrde aufgesucht
werden soll, anzugeben. Im Zweifelsfall hat der Wahlberechtigte das Vorliegen eines Grundes nach Abs. 1
nachzuweisen.

3. (3)Die Sonderwahlbehdrde ist nicht verpflichtet, Wahlberechtigte am Wahltag aufzusuchen, wenn der im Antrag
nach Abs. 2 angegebene Ort insbesondere infolge der am Wahltag bestehenden StraRen- oder
Witterungsverhaltnisse schwer oder gar nicht erreichbar ist, oder wenn das Aufsuchen des Wahlberechtigten mit
einer Gefahr fir das Leben oder die Gesundheit der Mitglieder der Sonderwahlbehdrde verbunden oder aus
sonstigen triftigen Grinden innerhalb der Wahlzeit nicht moglich ist.

4. (4)Der Antragsteller ist rechtzeitig auf geeignete Weise davon zu verstandigen, ob er sein Wahlrecht vor der
Sonderwahlbehorde ausuben kann oder nicht.

5. (5)Der Burgermeister hat die Namen der Wahlberechtigten, die von der Sonderwahlbehdérde aufzusuchen sind,
und ihren Aufenthaltsort am Wahltag in ein Verzeichnis aufzunehmen und im Wahlerverzeichnis beim
betreffenden Wahlberechtigten in der Spalte ,Anmerkung” das Wort ,Sonderwahlbehdérde” in auffalliger Weise zu
vermerken, wobei die Zeilen, in denen dieses Wort aufscheint, etwa durch Kursivschrift, Fettdruck oder farblich,
besonders hervorzuheben sind. Im Fall der elektronischen Fihrung der Wahlerverzeichnisse sind diese Vermerke
im Zentralen Wahlerregister vorzunehmen und aus diesem wieder zu I6schen, wenn das Ergebnis der Wahl
unanfechtbar feststeht. Das Verzeichnis ist am zweiten Tag vor dem Wahltag nach dem Ablauf der im Abs. 2
festgelegten Frist der zustandigen Sonderwahlbehdrde zu GUbermitteln.

6. (6)Wahlberechtigte, die in einem Verzeichnis nach Abs. 5 eingetragen sind, dirfen ihr Wahlrecht nur vor der
Sonderwahlbehorde austben. Fallt der Grund nach Abs. 1 noch vor dem Wahltag weg, so hat der
Wahlberechtigte die Stadt hiervon unverziglich zu verstandigen. Dies gilt auch, wenn der Wahlberechtigte aus
wichtigen Grinden sein Wahlrecht nicht austiben kann. In diesem Fall ist der Wahlberechtigte aus dem
Verzeichnis nach Abs. 5 zu streichen. Ebenso ist im Wahlerverzeichnis beim betreffenden Wahlberechtigten das
Wort ,Sonderwahlbehérde” zu streichen.

In Kraft seit 10.06.2023 bis 31.12.9999


https://www.jusline.at/gesetz/iwo_2011/paragraf/35
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1992_839_0/1992_839_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2021/123
https://www.jusline.at/gesetz/iwo_2011/paragraf/16
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1997_120_1/1997_120_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2022/121

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 34 IWO 2011 Antrag auf Ausübung des Wahlrechtes vor Sonderwahlbehörden
	IWO 2011 - Innsbrucker Wahlordnung 2011 - IWO 2011, Gesetz


